
M it dem vorgestellten Gebühren-
modell soll die verursacherge-

rechte Zuordnung der Kosten mit dem Ziel
erreicht werden, die Anlagen- und Kostenef-
fizienz zu erhöhen. 

Abfallwirtschaftliche 
Zielsetzung

Durch die Einführung der Müllgebühren
für Haushalte und durch Motivationsprojekte
in den Gewerbe- und Industriebetrieben
konnten in den letzten Jahren die Abfallmen-
gen in der Region erheblich reduziert wer-
den1,4. Dementsprechend wurde in der Aus-
führungsphase der Kehrichtverwertungsanla-
ge (KVA) die Verbrennungskapazität um ein
Drittel gekürzt. Dazu beigetragen hat sicher-
lich auch die Forderung an die Vertragspart-
ner, dass bei einer nicht Inanspruchnahme des
vereinbarten Abfallkontingents ein Teil der
nicht gedeckten Fixkosten zu bezahlen ist.

Die neue KVA wurde Ende 1998 in Be-
trieb genommen5,6. Das heutige Einzugsge-
biet umfasst die Nordwestschweiz, den
Landkreis Lörrach sowie einige Großbetrie-
be aus dem Elsass mit insgesamt 700000
Einwohnern und über 300000 Arbeitsplät-
zen. Die Entsorgung der voraussichtlichen
Abfallmenge von ca. 220000 t pro Jahr soll-
te mit der neuen Anlage nach der Inbetrieb-
nahme möglich sein.  

Die Entsorgungskosten pro Tonne Abfall
liegen derzeit bei rund sFr.180,– (ohne

Mehrwertsteuer) für Siedlungsabfälle und
sFr. 300,– (ohne Mehrwerteteuer) für Son-
derabfälle, die mit 2 Prozent der Abfallmen-
ge recht bescheiden sind. Die Gebühren
berücksichtigen nicht die durch die verschie-
denen Abfallarten verursachten, anlage- und
prozessspezifischen Kosten. So wird bei-
spielsweise der Aufwand für die Abfallzer-
kleinerung der Gewerbe- und Industrieabfäl-
le durch die Müllgebühren aus den Haushal-
ten mitgetragen, obwohl diese Abfälle ohne
Aufbereitung verbrannt werden können. 

Hier soll nun aufgezeigt werden, wie mit
Hilfe einer Prozesskostenrechnung sinnvolle
Tarifstufen für die relevanten Abfallarten so
abgeleitet werden können, damit die in der
KVA anfallenden verfahrenstechnischen
Aufwendungen gerecht und transparent zu-
geordnet werden können. Dadurch soll die
Anlagen- und Kosteneffizienz erhöht wer-
den. Ferner führt dieses Modell zu einer
Schonung wertvoller Ressourcen7.

Prozesskostenrechnung

Grundlagen

Die Gebühren für die thermische Abfall-
verwertung einer KVA können auf vielfälti-
ge Weise ermittelt werden9. Für die Bestim-
mung der erforderlichen Kostenwahrheit er-
schien die Prozessko-
sterechnung am sinn-
vollsten, denn nur
dieses Modell ver-
knüpft direkt die ein-
zelnen Prozesse oder
Verfahrensschritte
mit den anfallenden
Kosten und ordnet
diese den einzelnen
Abfallfraktionen zu8.
Dazu gehören
grundsätzlich folgen-
de Elemente:

• Jahreskosten der einzelnen Kostengrup-
pen,
• Bestimmung der Prozesse in der KVA, 
• Definition der Kostentreiber und
• Bestimmung der relevanten Abfallarten.

Jahreskosten

Die Jahreskosten der einzelnen Kosten-
gruppen sind aus der Betriebsrechnung er-
mittelt und setzen sich für die KVA Basel
wie folgt zusammen (Abb.1):

Zur Berechnung der Anlage- und Gebäu-
dekosten  ist  die Anlagenabschreibung mit 15
Jahren sowie die Gebäudeabschreibung mit
30 Jahren festgelegt, der Kapitalzins liegt bei
6 Prozent. Die Verwaltungskosten umfassen
das Rechnungs- und Personalwesen sowie die
Aufwendungen zur Erstellung der Betriebs-
rechnung. Die Verwaltung hat keine prozes-
swirksamen Aufgaben und wird als Kosten-
block der Jahresrechnung zugeschlagen. 

Die Instandhaltung, die Produktion sowie
die Abteilung Umwelt/Controlling führen pro-
zesswirksame Tätigkeiten aus und sind deshalb
in einzelne Kostenblöcke gegliedert. Wie aus
Abbildung 1 ersichtlich ist, entfallen allein 55
Prozent der Kosten auf die Kapitalisierung der
Investitionen. Der in Abbildung 1 nicht er-
sichtliche Personalkostenanteil  für den Betrieb
der KVA ist  mit ca. 13 Prozent gering.
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Die Entsorgungs-Gebühren der Kehrichtverwertungs-
anlage (KVA) Basel berücksichtigten bisher nicht die
durch die verschiedenen Abfallarten verursachten,
anlage- und prozessspezifischen Kosten. Viele Abfälle
belasten aufgrund ihrer chemisch-physikalischen Ei-
genschaften die Anlage stärker oder führen zu ver-
mehrten Rückständen. Die erheblichen Kosten für die
Zerkleinerungsanlage werden beispielsweise durch die

Müllgebühren aus den Haushalten mitgetragen, obwohl
dieser Müll nicht zerkleinert werden muss. Diese Quer-
belastung ist aus ökonomischen und ökologischen
Gründen nicht erwünscht. Hier wird aufgezeigt, wie mit
Hilfe der Prozesskostenrechnung  die erforderliche
Kostenwahrheit ermittelt werden kann. Das Gebühren-
modell mit 5 Tarifstufen wird per 1. Januar 2001 in
Basel eingeführt. 

Dr. J. C. Gfeller, D. Moll, A. Mahler, T. Paroubek

Abb. 1: Jahreskosten der KVA Basel (ohne Erträge aus der Energie-
gewinnung)
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Die fünf Hauptprozesse einer KVA

Jede moderne KVA lässt sich grundsätz-
lich in die folgenden fünf Hauptprozesse auf-
teilen (Abb.2). Die einzelnen Detailprozesse
sind beispielhaft für die KVA Basel wie folgt
definiert:

1. Hauptprozess: „Abfälle zuführen“
Dieser Hauptprozess schließt alle Prozesse

ein, die die Abfälle auf eine Verbrennung vor-
bereiten: von der Administration (Wägung
und Abfallkontrolle) über die Eingabe in die
Einschubeinheiten, das Lagern im Bunker
und Zerkleinern von übergroßen Fraktionen,
das Mischen bis hin zur Einfüllung des ge-
mischten Abfalls in den Müllschacht.

2. Hauptprozess: „Abfall verbrennen“
Die wichtigsten Prozesse für die Verbren-

nung sind das Zuführen des Abfalls auf den
Rost, der Mülltransport auf dem Rost sowie
die Einstellung der Verbrennungsparameter,
so dass ein maximaler Ausbrand unter Wah-
rung aller Emmissionsgrenzwerte erreicht
wird. Außerdem ist das Eingeben wässriger
Lösungen mit speziellen Zuführsystemen
oder die Aufrechterhaltung des Prozessdamp-
fes mit Stützbrennern vor allem beim Ver-
brennen von Nassabfällen miteinzubeziehen.

3. Hauptprozess: „Energie gewinnen“
Die entstehende Wärme wird in Dampf

umgewandelt, der über eine Turbine geführt
und verstromt wird. Anschließend wird der

Dampf in Prozessdampf umgewandelt und in
die benachbarten Industrien abgegeben. Der
verbleibende Teil des Dampfes wird in den
Heizkondensatoren in Heißwasser überführt,
das in das Fernwärmenetz der Stadt Basel
mit ca. 30000 Wohnungsanschlüssen einge-
spiesen wird. Die Überschussenergie muss
zurzeit noch  in einem Luftkondensator ver-
nichtet werden.

4. Hauptprozess: „Rauchgase reinigen“
Ein immer wichtiger werdender Prozess,

da die Umweltvorschriften zunehmend ver-
schärft werden, ist die Reinigung des Rauch-
gases. Mit der heutigen Ausrüstung wie
Elektrofilter, Katalysator und Rauchgaswä-
scher unterbietet die KVA Basel deutlich die
Grenzwerte der schweizerischen und euro-
päischen Luftreinhaltegesetzgebung. Die
wichtigsten Prozesse hierfür sind das Ab-
scheiden von Feststoffpartikelen, Entsti-
ckung und Neutralisation der Rauchgase, das
Aufbereiten der Abwässer, das Abtrennen
der Schlämme sowie die Rauchgasableitung.

5. Hauptprozess: „Reststoffe entsorgen“
In diesem Hauptprozess werden die Rest-

stoffe wie Schlacke, Schlämme, Stäube und
das Abwasser intern transportiert, entweder
im Schlackenbunker oder in Silos gelagert,
aufbereitet und schlussendlich umweltge-

Abb. 2: Die fünf Hauptprozesse der KVA Basel mit den Stoffflüssen
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Kontrollaufwendungen leicht verteuert. Die
höheren Kosten der nicht konfektionierten
Abfälle kommen durch die Aufwendungen
der Zerkleinerung zustande (5). Noch höher
sind die Kosten der Kleinlieferanten (4), die
wegen des großen Kontrollaufwands der an-
gelieferten Mischabfälle und derzeit auf-
wendigen Müllsortierung vor den Einschub-
einheiten zu rechtfertigen sind. 

Interessant sind die extrem hohen Kosten
für die anlagebelastenden Spezialabfälle. So
müssen die angelieferten Schlämme (11) mit
über sFr. 880,– verrechnet werden. Diese sind
durch den niedrigen Heizwert und schlechten
Mischbarkeit verfahrenstechnisch schwer zu
handhaben und deshalb unerwünscht.

Neues Gebührenmodell

Das neue Gebührenmodell darf zwecks
Vereinfachung höchstens vier bis fünf Tarif-
stufen aufweisen. Die aus der Prozesskos-
tenrechnung erhaltenen Kosten müssen dem-
nach sinnvoll gruppiert werden. Die Kosten
der konfektionierten Abfälle liegen recht eng
beieinander, weshalb sie in einer Tarifstufe
zusammengefasst werden könnten (Tarifstu-
fen I und II in Tabelle 2). Allerdings wird der
Bahntransport aus ökologischen Gründen
vergünstigt.

Die Aufwendungen der Sperrgut-Abfälle
der Kleinabgeber sind wegen des Kontroll-
aufwands höher als die der Großabgeber.
Angesichts der ständigen Schwierigkeiten
sollen die Kleinabgeber in Zukunft den Sor-
tierwerken zugewiesen werden. In die glei-
che Tarifstufe III wie die sperrigen Abfälle
werden die Sonderabfälle ohne Schadstoffe
eingeteilt. Neu wird die Abfallart „Abfälle
mit hohem Wertstoffanteil“ aufgenommen,
damit sortierunwillige Abgeber mit markt-
wirtschaftlichen Argumenten zur Sortierung
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recht entsorgt. Die externen Entsorgungsko-
sten werden in die Prozesskostenrechnung
miteinbezogen.

Kostentreiber

Der Kostentreiber, oft auch Prozessgröße
genannt, ist das Kriterium, nach dem die Pro-
zesskosten auf die Abfallarten verteilt wer-
den. Bei einer Vielzahl der vorkommenden
Prozesse ist die Menge in Tonnen, die einen
Prozess durchläuft, ausschlaggebend. Bei
anderen Prozessen, z.B. „Abfall abkippen“
in die Einschubeinheiten vor dem Bunker, ist
die Zeit der aussagekräftigste Faktor. Vor al-
lem in thermischen Prozessen wie z.B. „Ab-
fall verbrennen“ oder „Dampf herstellen“
spielt der Heizwert eine entscheidende Rol-
le. In wenigen Fällen ist eine bestimmte An-
zahl von z.B. Wägungen oder Kranverschie-
bungen die Prozessgröße, nach der die Pro-
zesskosten auf die Kostenträger verteilt wer-
den. Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die
Kostentreiber mit einigen Prozessbeispielen:

In einigen Fällen ist neben dem genau
definierten Kostentreiber eine Gewichtung
nötig. So beanspruchen z.B. 100 Tonnen
Sonderabfall mit Schwermetallen die Rauch-
gasreinigung mehr als die gleiche Masse an
Siedlungsabfall.

Abfallarten und Mengengerüst

Die Abfallarten müssen sowohl für die
Abfall-Lieferanten als auch für das Kontroll-
personal im Eingangsbereich der KVA ver-
ständlich und nachvollziehbar sein. Der seit
1997 in der KVA Basel eingeführte Europäi-
sche Abfallkatalog (EAK)10 eignet sich dazu
schlecht, da nicht nach verfahrenstechni-
schen Kriterien unterschieden werden kann. 

Die für das Gebührenmodell bestimmten
Abfallarten müssen mit dem EAK vereinbar
sein. Folglich werden die im EAK genannten
Abfallarten einerseits nach der Sperrigkeit
und anderseits nach der Anlagebelastung in

chemischer wie auch in physikalischer Hin-
sicht bestimmt. Sperrige Abfälle müssen mit
einem Müllshredder zerkleinert werden. Die
speziellen Abfälle belasten die Umweltan-
lagen stärker als die Siedlungsabfälle. Sie
verändern die Energieausbeute in erhebli-
chen Maße, oder die Abfälle beanspruchen
besondere Eingabemodule. Außerdem ist der
administrative und organisatorische Aufwand,
zum Beispiel der Sonderabfälle, zu berück-
sichtigen. Dementsprechend erfolgte die
Einteilung der Abfälle gemäß Abbildung 3: 

„Konfektionierte Abfälle“ sind haupt-
sächlich die aus den Haushalten stammenden
Siedlungsabfälle, die ohne zusätzlichen Ver-
fahrensschritte entsorgt werden können. Mit
70 Prozent ist dies heute die mengenmäßig
größte Abfallgruppe. Es wird die Transport-
art unterschieden, da gemäß der Betriebsbe-
willigung ein Großteil der Siedlungsabfälle
per Bahn angeliefert werden muss. Weitere
24 Prozent der Gesamtmenge werden als
„Nicht konfektionierte Abfälle“ angeliefert,
die vor der Beschickung zerkleinert werden
müssen. Die verbleibenden 6 Prozent sind
„Spezielle Abfälle“, die des Ofens anlagebe-
lastende Eigenschaften aufweisen, und spe-
zieller Eingabesysteme oder administrativer
Abläufe bedürfen. 

Das potenzielle Mengengerüst der KVA
Basel liegt bei ca. 220000 t pro Jahr. Die
oben angegeben Werte sind Schätzwerte, die
entweder aus der Wägesoftware entnommen
sind oder auch aus Planungsunterlagen
stammen.

Gebührenmodell

Resultat aus der Prozesskostenrechnung

Die Kosten für jeden Prozess werden mit
Hilfe des Kostentreibers auf die einzelnen elf
Abfallarten umgelegt. Die Prozesskosten-
rechnung (siehe Abb.4) ermöglicht eine er-
staunlich starke Differenzierung der Entsor-
gungskosten, die erwartungsgemäß je nach
Anlagenbelastung zunehmen.

Die Entsorgungskosten für die mit der
Bahn angelieferten Siedlungsabfälle (Abb.
4: Abfallart (2)) sind aufgrund der Investi-
tionen leicht teurer als die der LKW-Anlie-
ferung (1). Anderseits sind die Siedlungsab-
fälle aus dem Gewerbe oder der Industrie (3)
durch die von den Behörden geforderten

Abb. 4: Prozesskosten der untersuchten Ab-
fallarten pro t
1, 2, 3 konfektionierte Abfälle (Gebührensäcke u.ä.)
4,5 Nicht konfektionierte Abfälle (Sperrgut)
6 – 11 Spezielle Abfälle (Sonderabfälle, Nassab-

fälle etc.) 

Tabelle 1: Kostentreiber mit den zugehörigen
Prozessen

Kostentreiber Prozess

Sperriges zerkleinern
Menge Abfall bunkern

Abfall einfüllen etc.

Zeit
Abfall abkippen
Abfall einschieben etc.

Zusatzbrennstoff zugeben

Heizwert
Abfall verbrennen 
Dampf erzeugen
Strom produzieren etc.

Wägen (Anzahl Wägungen)
Anzahl… Mischen (Anzahl Kran-

bewegungen) etc.

Abb. 3: Einteilung der Abfälle in drei Haupt-
gruppen mit den elf prozesskostenwirksa-
men Abfallarten (G + I = Gewerbe und Indus-
trie)
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angespornt werden sollen.  Die speziellen
Abfälle weisen eine zu große Differenzie-
rung auf, weshalb sie entweder in die vor-
hergehende oder nächsten Stufen zusam-
mengefasst werden.

Wie aus Tabelle 2 ersichtlich ist, wird das
neue Gebührenmodell im Sinne des Bonus-
Malusprinzips angewendet: Die konfektio-
nierten Abfälle sind gegenüber den heutigen
Gebühren (bisher sFr. 180,–) vergünstigt,
während die sperrigen (bisher sFr. 180,–)
oder speziellen Abfälle (bisher sFr. 300,–)
entsprechend dem Aufwand verteuert sind.
Wohl können innerhalb den Tarifstufen ver-
fahrenstechnische Quersubventionen zwi-
schen den einzelnen Abfallarten stattfinden.
Die jedoch müssen wegen der kleinen Men-
gen nicht mehr von den großen Abfall-Lie-
feranten mitgetragen werden. Insgesamt
wird das Resultat der Betriebsrechnung der
KVA nicht wesentlich verändert.

Umsetzung

Um die Akzeptanz für das neue Ge-
bührenmodell möglichst breit abzustützen,
wurden in einem ersten Schritt alle Vertrags-
partner zur Stellungnahme aufgefordert.
Ebenso sind die größten Abfall-Lieferanten
mündlich informiert worden. Insgesamt wur-
de das neue Modell von allen begrüßt, wobei
die Kostenvergünstigung der konfektionier-
ten Abfälle und des Bahntransportes auf
große Resonanz stieß. Einige dieser Groß-
kunden sind sogar bereit, im eigenen Werk
die Zerkleinerung oder Sperrgutabtrennung
vorzunehmen. Außerdem könnten in Zu-

kunft die extrem teu-
ren Nassabfälle nur
noch in vorbehandel-
ter Form  werden. 

Durch das neue
G e b ü h r e n m o d e l l
werden in absehbarer
Zeit vermehrt vorbe-
handelte, kostengün-
stigere Abfälle der
KVA angeliefert, was
zu einer Minderung
der Einnahme führen
wird. Allerdings wer-
den dadurch ver-
mehrt verfahrens-
technisch einfachere
Abfälle zu behandeln
sein, wodurch die
Verbrennungskapa-
zität insgesamt er-
höht werden kann.
Angesichts der in der
Schweiz vorhande-
nen Verbrennungs-
Engpässe dürften
genügend Abfälle

vorhanden sein, um die gestiegene Anlagen-
kapazität zu nutzen und dadurch Mehrein-
nahmen zu erzie-
len. Die neuen Ge-
bühren sollen ab
dem 1. Januar 2001
eingeführt werden.
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Tabelle 2: Neue Gebühren (ohne Mehrwertsteuer) der KVA Basel auf
der Basis der Prozesskostenrechnung

Tarif- prozesskosten- Tarifbegründung Gebühr 
stufe wirksame Abfallarten sFr. / t

• Siedlungsabfälle in Keine Aufbereitung, 
Gebührensäcken u. ä. aus Heizwert optimal, keine 
dem Gewerbe und der unbrennbaren Fremdstoffe, 

I Industrie per Bahntransport Werksverkehr optimierbar, 165,–
• brennbare Fraktion aus geringer Kontrollaufwand
Sortieranlagen ohne 
sperrige Koponenten
• Siedlungsabfälle in Keine Aufbereitung, 
Gebührensäcken u. ä. aus Heizwert optimal, keine 

II dem Gewerbe und der unbrennbaren Fremdstoffe, 175,–
Industrie per LKW-Transport geringer Kontrollaufwand, 

jedoch großer Werksverkehr
• Sperrige Abfälle, die Zerkleinerung, hoher 
zerkleinert werden müssen Fremdstoffanteil, großer 

Kontrollaufwand, 
Konditionierung des 

III Shredderguts notwendig 240,–
• Einmalige Annahme nicht Hoher Heizwert verkleinerter
konformer Abfälle Durchsatz, Konditionierung 
(hoher Wertstoffanteil) notwendig
• Sonderabfälle mit Großer Kontroll- und 
geringem Schadstoffanteil Administrationsaufwand
• Sonderabfälle mit hohen Hohe Entsorgungskosten 
Schadstoffanteilen der Reststoffe oder starke 

IV • Abfälle mit anlage- Anlagebelastung und 420,–störenden Verbrennungs- Abzehrung aller Bauteile im 
gasen oder die zu hohen Rauchgasweg
Staubfrachten führen 
• Abfälle zur direkten Ofen- Große Investition der 
eingabe unter Begleitung Eingabeeschleuse, Begleit-
des KVA-Personals personal, störende 

V Ofenbeschickung aus 510,–dem Bunker
• Nassabfälle, Schlämme Schlechter Heizwert, hoher 
(Trockensubstanz < 30 %) Mischaufwand, Stützbrenner 

notwendig, Betriebskosten 
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